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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1930

Norm

EO §35 C

Rechtssatz

Sind als Exekutionsbewilligungsgerichte verschiedene Gerichte eingeschritten, so ist jedes von ihnen für die Klage nach

§ 35 EO zuständig, wobei die einmal getroffene Wahl die Geltendmachung bei einem anderen Gerichte hindert.
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